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Zusammenfassung 

Schulabschlussnoten sind prädiktiv für die Leistung in vielen Studienfächern, 

unterscheiden sich jedoch oftmals z. B. zwischen Schulformen oder Regionen. Das 

deutsche Bundesverfassungsgericht fordert vom Gesetzgeber aktuell eine 

Angleichung der bundeslandspezifischen Noten. Eine Umrechnung von 

Abiturnoten in bundeslandspezifische Prozentränge führt zur Angleichung der 

Zulassungschancen. Zusätzlich wird dadurch die prädiktive Validität des 

Schulerfolgs in Bezug auf den Erfolg im Hamburger Medizinstudium angeglichen. 

Prozentrangtransformationen können auch genutzt werden, um Abschlussnoten 

bei anderen Gruppen wie z. B. den Absolventinnen/Absolventen unterschiedlicher 

Studiengänge zu vergleichen. 
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Adjusting school-leaving grades for student selection 

Abstract 

School-leaving grades are predictive for study success in many subjects, although 

grading standards often differ between regions or school types. The German 

Constitutional Court compelled the legislature to implement a procedure for 

adjusting the grades between federal states in Germany. We propose using state-

specific percentile ranks, as we can show that this homogenises the chance of 

admission between federal states. In addition, the percentile ranks also lead to a 

more similar predictive validity in terms of study success in undergraduate 

medicine in Hamburg. Furthermore, the percentile ranks would make it possible to 

adjust the grades of other groups whose grades are difficult to compare. 
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1 Ausgangssituation 

Weltweit übersteigt in vielen Studienfächern die Zahl der Bewerber/innen die Stu-

dienplatzzahl. Wesentliches Kriterium bei der deshalb erforderlichen Bewerber-

auswahl ist meist die Studieneignung, wobei jedoch auch andere Kriterien wie z. B. 

eine angemessene Berücksichtigung unterschiedlicher Bewerbergruppen beachtet 

werden (PATTERSON et al., 2018). Für die Ermittlung der Studieneignung wer-

den oft Vorleistungen z. B. aus der Schule, allgemeine oder studienfachspezifische 

Testverfahren oder Interviews herangezogen (HELL, TRAPMANN, & SCHULER, 

2007; PATTERSON et al., 2016).  

Schulabschlussnoten können Beurteilungen durch viele Lehrer/innen über einen 

Zeitraum von mehreren Jahren widerspiegeln. In vielen Staaten und über viele 

Studienfächer hinweg sind sie der beste Prädiktor für den Studienerfolg (TRAP-

MANN, HELL, WEIGAND & SCHULER, 2007), obwohl die Differenzierung der 
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Absolventinnen und Absolventen im oberen Leistungsbereich in den letzten Jahren 

durch häufigere Vergabe von Bestnoten eingeschränkt wird. Zusätzliche Probleme 

können sich durch eine Differenzierung des Schulsystems ergeben. So können die 

Leistungsanforderungen zwischen unterschiedlichen Schularten oder Regionen 

differieren. Ein Beispiel hierfür ist das Schulsystem in Großbritannien mit der Un-

terscheidung in staatliche und (teure) private Schulen. Absolventinnen und Absol-

venten staatlicher Schulen mit denselben, in nationalen A-Level-Examen gemesse-

nen Schulnoten haben einen höheren Erfolg im darauffolgenden Medizinstudium 

(MCMANUS, DEWBERRY, NICHOLSON & DOWELL, 2013). Solche Proble-

me können dazu führen, dass, wie für das Medizinstudium in Österreich, Schulab-

schlussnoten trotz ihres Potenzials nicht für die Studienbewerberauswahl genutzt 

werden. 

1.1 Unterschiede zwischen Abiturnoten deutscher 

Bundesländer 

In Deutschland sind die Abiturnoten dagegen das wichtigste Kriterium. Schulnoten 

erfassen – wie auch Kenntnistests – das in formalen Bildungsprozessen akkumu-

lierte Wissen und die darauf basierenden Fertigkeiten. Sie sind in etwa gleich gut 

geeignet, den kognitiven Studienerfolg und die Studienadhärenz in den ersten Se-

mestern der aktuellen Curricula vorherzusagen (PATTERSON et al., 2016; RIND-

ERMANN & OUBAID, 1999; TRAPMANN et al., 2007). Beim Zugang zum be-

sonders begehrten Medizinstudium werden die Studienplätze auf unterschiedliche 

Quoten aufgeteilt: 20 % werden ausschließlich aufgrund der Schulnoten, 60 % der 

Plätze aufgrund anderer Kriterien wie Tests und Interviews in Kombination mit der 

Abiturnote, die dabei jedoch das höchste Gewicht haben muss, vergeben (HAMPE 

et al., 2009; SCHWIBBE et al., 2018). In Deutschland hat das Bundesverfassungs-

gericht Ende 2017 wesentliche Teile der Studierendenauswahlgesetze für nicht 

verfassungskonform erklärt. Unter anderem wird ein Ausgleichsmechanismus für 

Abiturnoten aus den Bundesländern gefordert, deren Schulsysteme und -gesetze 

sich unterscheiden (BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, 2017).  
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1.2 Ungleiche Notenverteilungen 

Problematisch sind die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern in der 

Vergabe der Noten und in den Abiturientenquoten (Abb. 1): 2015 lag der Anteil 

der Schulabgänger/innen mit Hochschulzugangsberechtigung bezogen auf die 

gleichaltrige Bevölkerung zwischen 32 % und 58 % (STATISTISCHES BUN-

DESAMT, 2017).  

 

 

Abb. 1: Mittlere Abiturdurchschnittsnoten und Abiturientenquoten der 16 Bundes-

länder für das Schuljahr 2015/2016 in Deutschland. 

BB: Brandenburg, BE: Berlin, BW: Baden Württemberg, BY: Bayern, HB: 

Bremen, HE: Hessen, HH: Hamburg, MV: Mecklenburg-Vorpommern, NI: 

Niedersachsen, NW: Nordrhein-Westfalen, RP: Rheinland-Pfalz, SH: 

Schleswig-Holstein, SL: Saarland, SN: Sachsen, ST: Sachsen-Anhalt, TH: 

Thüringen. 
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Die Bestnote 1.0 erreichten 2015 länderspezifisch zwischen 0.8 % und 3.1 % der 

Abiturientinnen und Abiturienten (KULTUSMINISTERKONFERENZ, 2016). Es 

ist schwer einzuschätzen, in welchem Ausmaß diese Unterschiede die Qualität der 

schulischen Bildung oder unterschiedliche gesetzliche Regelungen des Zugangs 

und der Leistungsbewertung widerspiegeln. 

1.3 Einflussfaktoren auf die Notengebung 

Die 16 Bundesländer unterscheiden sich in ihren Bildungssystemen zum Teil sehr 

deutlich: Einerseits unterscheidet sich die Schulstruktur, die mehr oder weniger 

Wege zur Hochschulzulassung erlaubt und den Übergang auf eine entsprechende 

Sekundarschule liberaler oder strenger reguliert (TILLMANN, 2013). Andererseits 

ist die gymnasiale Oberstufe teilweise sehr unterschiedlich ausgestaltet, da den 

Schülerinnen und Schülern Kurswahlfreiheiten in unterschiedlichem Ausmaß ge-

währt werden (HELBIG & NIKOLAI, 2015).  

Welche Faktoren führen zu einer ungleichen Notenvergabe zwischen den Bundes-

ländern? Schulnoten stellen immer auch eine relative Bewertung dar, da die Lehre-

rinnen und Lehrer insbesondere auch immer einen pädagogischen Ermessensspiel-

raum in der Bewertung haben, wobei dieser in den föderalen Schulgesetzen gere-

gelt wird. Neben einer kriterienorientierten Bewertung, die sich z. B. an den Bil-

dungsstandards orientiert, können auch intraindividuelle oder interindividuelle 

Unterschiede Eingang in die Bewertung finden. Das führt dann möglicherweise 

dazu, dass bestehende Leistungsunterschiede zwischen den Bundesländern, wie sie 

bspw. in den PISA-Studien im Bereich der naturwissenschaftlichen (RÖNNE-

BECK, SCHÖPS, PRENZEL & HAMMANN, 2008) bzw. mathematischen 

(FREY, ASSEBURG, EHMKE & BLUM, 2008) Kompetenz festgestellt werden, 

sich nicht unmittelbar in Schulnotenunterschieden niederschlagen. Das zeigt auch 

ein Vergleich mittels standarisierter Schulleistungstests: Die gleiche Schulleistung 

in den Fächern Mathematik und Englisch führt in Abhängigkeit des Bundeslandes 

zu einer unterschiedlichen Note, auch wenn dieses Phänomen weniger stark beim 

„Zentralabitur“ zum Tragen kommt (NEUMANN, NAGY, TRAUTWEIN & 

LÜDTKE, 2009). 
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Aktuell versuchen die Bundesländer die Anforderungen an das Abitur anzuglei-

chen (INSTITUT ZUR QUALITÄTSENTWICKLUNG IM BILDUNGSWESEN, 

2018; KULTUSMINISTERKONFERENZ, 2017). Durch gemeinsame Bildungs-

standards und einen Pool von gemeinsam entwickelten Abituraufgaben soll sich die 

Notenvergabe nicht nur im Abitur, sondern auch in den letzten beiden Schuljahren 

angleichen, deren Ergebnisse großen Anteil an der Abiturdurchschnittsnote haben. 

Die formative Evaluation dieses Ansatzes durch das Institut zur Qualitätsentwick-

lung im Bildungswesen steht noch aus.  

Um aktuell die Abiturnoten aus unterschiedlichen Bundesländern zu vergleichen, 

muss daher ein Ausgleichsmechanismus eingesetzt werden, da andernfalls davon 

auszugehen ist, dass die Prognosefairness der Abiturnote verletzt wird. Dies wird 

z. B. daran deutlich, dass in den USA die vorhergesagte Studienleistung von Schü-

lerinnen und Schülern an schlechter ausgestatteten Schulen überschätzt wird, wäh-

rend die vorhergesagte Studienleistung von Schülerinnen und Schülern an besser 

ausgestatteten Schulen unterschätzt wird (ZWICK & HIMELFARB, 2011). 

2 Fairness von Abiturnotenausgleichs-

mechanismen 

Im Hinblick auf die Fairness von Auswahltests unterscheiden bereits WOTTAWA 

& AMELANG (1980) drei verschiedene „Fairnessdefinitionen“:  

1) Die mittleren Ergebnisse relevanter Gruppen sollen gleich sein. 

2) Unter Kontrolle des Fähigkeitsniveaus soll sich kein Unterschied zwischen 

relevanten Gruppen zeigen (kein differential test functioning soll vorlie-

gen). 

3) Die Vorhersage des Studienerfolgs soll innerhalb relevanter Gruppen 

gleich sein (Prognosefairness).  

In der wissenschaftlichen Literatur wird der erste Definitionsansatz als naiv bewer-

tet (AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION, AMERICAN 
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PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION & NATIONAL COUNCIL ON MEASU-

REMENT IN EDUCATION, 2014; WOTTAWA & AMELANG, 1980). Unter-

schiede zwischen Minoritäts- und Majoritätsgruppen können Ausgangspunkt für 

eine gründliche Untersuchung der Testfairness sein, man kann jedoch nicht auto-

matisch schlussfolgern, dass ein Test unfair ist. Unter Testfairness wird zudem 

verstanden, dass das intendierte Konstrukt für alle Personen gleichermaßen gemes-

sen wird und gleichzeitig ein Test derart gestaltet wird, so dass konstrukt-

irrelevante Aufgabenmerkmale, die bestimmte Gruppen bevorzugen bzw. benach-

teiligen, möglichst vermieden werden (AMERICAN EDUCATIONAL RESE-

ARCH ASSOCIATION et al., 2014; MISLEVY et al., 2013). Soll ein Test bspw. 

Intelligenz erfassen, sollten die Testteilnehmer/innen den Test jeweils in ihrer Mut-

tersprache absolvieren. Andernfalls wird die Validität der Interpretation der Test-

werte korrumpiert, da dann für eine Minoritätsgruppe von niedrigen Ergebnissen 

fälschlicherweise auf niedrige Intelligenz geschlossen wird. Ansätze wie universal 

design und evidence centered design können Hilfestellung geben, so dass die Auf-

gabenbearbeitung und die Verständlichkeit für einen breiten Kreis an Testteilneh-

mer zugänglich werden, ohne dass sich das zu messende Konstrukt ändert. Mög-

licherweise sind für eine faire Messung von Menschen mit Lernbehinderung aber 

auch darüberhinausgehende Testanpassungen, wie bspw. die Verlängerung der 

Testzeit, notwendig, die dann möglicherweise auch das Konstrukt leicht verändern. 

In diesen Fällen muss die Testanpassung und deren Fairness empirisch untersucht 

werden. 

Die Abiturnoten selbst erfüllen zumindest offensichtlich die naive Fairnessdefiniti-

on nicht, so dass eine vertiefte Analyse unternommen werden sollte: Frauen, Per-

sonen ohne Migrationshintergrund, Kinder von Akademikerinnen/Akademikern 

und, wie oben gezeigt, Menschen aus einigen Bundesländern haben im Mittel bes-

sere Abschlüsse und erreichen häufiger das Abitur (BLOSSFELD et al., 2009). 

Ausgleichsmechanismen können auf unterschiedliche Ausgangsgruppen angewen-

det werden. Hier beschreiben wir eine Angleichung der Abiturnoten aus unter-

schiedlichen deutschen Bundesländern.  
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2.1 Bundeslandspezifische Ranglisten 

Um einen Vergleich der Abiturnoten aus unterschiedlichen Bundesländern zu ver-

meiden, können bundeslandspezifische Ranglisten gebildet werden. Dieses Verfah-

ren wird aktuell für die Studienplatzvergabe in der Abiturbestenquote in Deutsch-

land genutzt. Hierbei wird zunächst die Gesamtzahl der verfügbaren Studienplätze 

auf die Bundesländer aufgeteilt. Dabei wird mit einem Gewicht von einem Drittel 

die Bewerberzahl und mit einem Gewicht von zwei Dritteln die Einwohnerzahl des 

jeweiligen Bundeslandes und somit indirekt die Abiturientenquote berücksichtigt. 

Die Bewerber/innen werden anschließend aufgrund ihrer Abiturnoten in bundes-

landspezifische Listen eingereiht. Entsprechend der dem Bundesland zustehenden 

Studienplatzzahl erhalten die ranghöchsten Bewerber/innen auf jeder Bundesland-

liste eine Zulassung. So konkurrieren jeweils nur Bewerber/innen aus einem Bun-

desland miteinander um die ihrem Bundesland zugeteilten Plätze. Die Chance auf 

einen Studienplatz hängt nicht von der absoluten Abiturnote ab, sondern vom 

Rangplatz dieser Abiturnote innerhalb eines Bundeslandes.  

Dieses Verfahren hat sich für die deutschlandweite Vergabe von Plätzen in der 

Abiturbestenquote bewährt und ist verfassungskonform. Bei einer Bewerbung an 

einzelnen Hochschulstandorten, wie sie für 60 % der Medizinstudienplätze im 

„Auswahlverfahren der Hochschulen“ erfolgt, ist sie jedoch nicht übertragbar, da 

sich hier die Anteile von Bewerberinnen/Bewerbern aus einzelnen Bundesländern 

z. B. aufgrund der Entfernung zu der einzelnen Hochschule sehr stark unterschei-

den. Eine Aufteilung der Studienplätze anhand der Einwohnerzahl eines Bundes-

landes würde daher zu starken Verzerrungen führen. Eine Aufteilung nur nach 

hochschulspezifischen Bewerberzahlen würde dagegen die unterschiedlichen Abi-

turientenquoten der Bundesländer nicht berücksichtigen. 

2.2 Prozentrangtransformation 

Wir schlagen eine andere Regelung vor, die in der psychometrischen Nomenklatur 

als Equiperzentil Linking bezeichnet wird (KOLEN, 1984; KOLEN & 

BRENNAN, 2014; LIVINGSTON, 2004; RYAN & BROCKMANN, 2009): Eine 
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voraussetzungsvolle Annahme ist, dass sich die objektive Leistungsverteilung der 

Schülerinnen und Schüler zwischen den Bundesländern nicht unterscheidet. Um 

die Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten zu vergleichen, werden in der 

Folge bundeslandspezifische Prozentränge gebildet. Dabei wird für jeden Schulab-

gänger ein Prozentrang zwischen 0 und 100 ermittelt, der angibt, wie viele andere 

Schüler/innen der gesamten Jahrgangskohorte2 des Bundeslandes eine bessere Abi-

turnote aufweisen. In jedem Bundesland wird den 1.0er- Abiturientinnen/Abi-

turienten der Prozentrang 0 zugeordnet. Abhängig von der Anzahl der 1.0er-

Abiturientinnen und Abiturienten unterscheidet sich der Prozentrang der 1.1er- 

Abiturientinnen/Abiturienten: 2015 lag er zwischen 0.3 % im „strengen“ Nieder-

sachsen und 1.3 % im „großzügigen“ Hamburg. Die 4.0er- Abiturientin-

nen/Abiturienten erhalten den Prozentrang, der der Abiturientenquote ihres Bun-

deslandes entspricht (Abb. 2).  

Bei dieser Transformation werden zunächst wie bei den bundeslandspezifischen 

Ranglisten die Abiturientinnen/Abiturienten innerhalb eines Bundeslandes in eine 

Rangreihenfolge gebracht. Anschließend wird ihnen dann jedoch ein Prozentrang 

zugewiesen, der anstelle der Abiturnote für die Auswahlverfahren an den einzelnen 

Hochschulen verwendet werden kann. Weil in die Berechnung des Prozentranges 

die Gesamtzahl der Einwohner/innen einer Jahrgangskohorte der Bundesländer 

eingeht, bildet er indirekt auch die Abiturientenquote ab. Bei der Verwendung der 

so gebildeten Prozentränge erhält somit derselbe Anteil der Einwohner eines Bun-

deslandes und nicht derselbe Anteil der Abiturienten die Chance auf einen Stu-

dienplatz. 

Die Zuordnung von Prozenträngen zu Abiturnoten unterscheidet sich zwischen den 

Bundesländern: in „großzügigen“ Ländern, die häufig sehr gute Noten vergeben 

                                                      

2 Würde man sich hingegen auf den Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten beziehen, 

müsste man postulieren, dass in Hamburg im Vergleich zu Bayern relativ fast doppelt so 

viele geeignete Schülerinnen und Schüler vorhanden sind (siehe Abbildung 1). Ergebnisse 

aus Bildungsstudien lassen diesen Schluss nicht zu. 
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oder hohe Abiturientenquoten aufweisen, führt dieselbe Abiturnote zu schlechteren 

Prozenträngen als in „strengen“ Bundesländern mit einer restriktiveren Noten- und 

Abiturvergabe. So liegt der Prozentrang für die Abiturnote 1.1 zwischen 0.3 % im 

„strengen“ Niedersachsen und 1.3 % im „großzügigen“ Hamburg, für die Note 1.8 

lag die Spanne zwischen 4.2 % und 9.7 %. Der Anteil der Abiturientin-

nen/Abiturienten mit diesen Noten an der Gesamtbevölkerung unterschied sich also 

jeweils etwa um den Faktor 3. 

2.3 Chancengleichheit in der Vorauswahl 

Um die Auswirkungen dieser Transformation auf die Studierendenauswahl abzu-

schätzen, haben wir sie auf die Bewerber/innen für das Medizinstudium in Ham-

burg im Jahr 2015 angewendet. In diesem Jahr bewarben sich 2420 Bewer-

ber/innen mit 1. Ortspräferenz auf die 212 Studienplätze, die im Auswahlverfahren 

der Hochschule vergeben wurden. Hiervon wurden 1304 Bewerber/innen mit einer 

Abiturnote von 1.8 oder besser zum Vor-Ort-Auswahlverfahren vorausgewählt, das 

den Naturwissenschaftstest HAM-Nat (HISSBACH, KLUSMANN & HAMPE, 

2011; ZIMMERMANN, KLUSMANN & HAMPE, 2017) und, für einige Bewer-

ber/innen in einer 2. Stufe, das Multiple Mini-Interview HAM-Int umfasst (HISS-

BACH, SEHNER, HARENDZA & HAMPE, 2014; KNORR et al., 2018). 

Von den Bewerberinnen/Bewerbern stammten 206 aus Niedersachsen und 585 aus 

Hamburg. Bei der Vorauswahl wurden 2015 alle Bewerber/innen bis zu einer Note 

von 1.8 berücksichtigt. In Niedersachsen entsprach die Abiturnote 1.8 dem Pro-

zentrang 4.2 %, in Hamburg dem Prozentrang 9.7 %.  
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Abb. 2: Zuordnung von Prozenträngen zu Abiturnoten für die 16 Bundesländer. 

BB: Brandenburg, BE: Berlin, BW: Baden Württemberg, BY: Bayern, HB: 

Bremen, HE: Hessen, HH: Hamburg, MV: Mecklenburg-Vorpommern, NI: 

Niedersachsen, NW: Nordrhein-Westfalen, RP: Rheinland-Pfalz, SH: 

Schleswig-Holstein, SL: Saarland, SN: Sachsen, ST: Sachsen-Anhalt, TH: 

Thüringen. 
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Mit dem vorgeschlagenen Verfahren der Vorauswahl nach bundeslandspezifischen 

Prozenträngen wären dagegen alle Bewerber/innen bis zu einem bestimmten Pro-

zentrang, in diesem Falle 7.8 %, berücksichtigt worden. Aus Niedersachsen wären 

dann 197 statt 129 Bewerber/innen eingeladen worden (+53 %), aus Hamburg nur 

225 statt 334 (-33 %). Die Grenznote hätte dann für das Niedersachsen bei 2.1 ge-

legen und für Hamburg bei 1.7. Wenn man über die Prozentränge und nicht über 

die Noten die Chancen auf einen Studienplatz verteilt, kann dies für einen Studien-

ort mit vielen Bewerberinnen/Bewerbern aus sehr strengen und sehr großzügigen 

Bundesländern also zu erheblichen Verschiebungen führen. Für die meisten Bun-

desländer, die eher durchschnittliche Abiturientenquoten und Abiturnoten aufwei-

sen, und die meisten auswählenden Universitäten mit Bewerberinnen/Bewerbern 

aus überwiegend durchschnittlichen Bundesländern werden die Auswirkungen 

jedoch mäßig sein. 

2.4 Vorhersage des Studienerfolgs  

Am Beispiel von 772 Studierenden des Hamburger Medizinstudiums, die in den 

Jahren 2012-2015 zugelassen wurden, haben wir untersucht, wie die Korrelation 

der Abiturnote mit dem Studienerfolg in den ersten Semestern vom Bundesland 

abhängt, in dem das Abitur erworben wurde. Sowohl für Abiturientinnen und Abi-

turienten aus dem „strengen“ Niedersachsen (N=116) als auch aus dem „großzügi-

gen“ Hamburg (N=219) korrelierte die Abiturnote mit dem Studienerfolg (Abb. 

3a). Allerdings hatten Bewerber/innen aus Niedersachsen bei identischer Abiturno-

te von z. B. 1.8 einen höheren Studienerfolg. Für denselben Studienerfolg müssten 

Schüler/innen aus Hamburg eine Abiturnote mitbringen, die um 0.4 Notenschritte 

besser ist: 1.4. Wenn wir in der Analyse die Abiturnote durch den bundeslandspezi-

fischen Prozentrang ersetzen, dann verringert sich dieser Unterschied und ist nicht 

mehr signifikant: Gleiche Prozentränge korrespondieren mit gleichen Studienleis-

tungen (Abb. 3b). Ein bestimmter Prozentrang repräsentiert auch über die Landes-

grenzen hinweg Schulleistung, die zum gleichen Studienerfolg führt. 
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Abb. 3: Regressionsgeraden von a) bundeslandspezifischer Abiturnote und b) 

Prozentrang mit dem Erfolg im Medizinstudium (durchschnittliche Punktzahl 

der Module in den ersten drei Semestern) am Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf.  

3 Diskussion 

Unsere Ergebnisse sprechen dafür, dass das hier vorgestellte Prozentrangverfahren 

der Prognosefairness (AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATI-

ON et al., 2014; WOTTAWA & AMELANG, 1980) besser entspricht als die Abi-

turnote: Sowohl die Chancen als auch die Vorhersage des Studienerfolgs werden 

für Bewerber/innen aus unterschiedlichen Bundesländern angeglichen. Andernfalls 

unterschätzt man systematisch die vorhergesagte Studienleistung von Bewerberin-

nen/Bewerbern aus Bundesländern mit strengen Bewertungsmaßstäben, während 
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man die Studienleistung von Bewerberinnen/Bewerbern aus Bundesländern mit 

großzügigeren Bewertungsmaßstäben systematisch überschätzt. 

Wesentlich für den Erfolg des Verfahrens ist der Einbezug der Abiturientenquoten, 

der durch den Bezug des Prozentranges auf die Einwohnerzahl eines Bundeslandes 

erreicht wird. Es ist möglich, ähnlich wie bei der vorgestellten Ranglistenbildung 

eine Bezugsgröße zu wählen, die zu einem Drittel auf dem Bewerberanteil und zu 

zwei Dritteln auf der Einwohnerzahl eines Bundeslandes beruht. Solch ein Verfah-

ren würde dem in Deutschland bereits akzeptierten Angleichungsverfahren für die 

Abiturnoten in der Abiturbestenquote entsprechen und ebenfalls die Abiturienten-

quoten berücksichtigen. 

Das Prozentrangverfahren kann auch eingesetzt werden, um Unterschiede der Leis-

tungsbewertung zwischen anderen Gruppen auszugleichen. Denkbar sind z. B. die 

separate Bildung von Ranglisten und damit Prozenträngen für unterschiedliche 

Schulformen oder die beiden Geschlechter. Nicht sinnvoll ist es dagegen, dieses 

Verfahren auf kleine Bewerbergruppen anzuwenden, um z. B. Unterschiede der 

Notengebung zwischen einzelnen Schulen, gewählten Kursen oder Klassenlehrern 

auszugleichen, da hier die Gruppengrößen für eine zuverlässige Statistik nicht aus-

reichen. Das Problem der Vergleichbarkeit von Abiturnoten betrifft nicht nur das 

Medizinstudium, sondern auch andere Studienfächer mit einem großen Bewerber-

überhang wie z. B. Zahnmedizin oder Psychologie. Auch dort könnten die Prozent-

ränge anstelle der Abiturnoten für die Studierendenauswahl herangezogen werden.  

Auch im Bereich der Zulassung zum Masterstudium spielt die Vergleichbarkeit 

von Noten eine wichtige Rolle. Hier kann sich die Notengebung in Bachelorstudi-

engängen an unterschiedlichen Standorten unterscheiden. Insbesondere weisen 

verschiedene Fachdisziplinen unterschiedliche Bewertungstraditionen auf 

(GAENS, 2015; MÜLLER-BENEDICT & GAENS, 2015; MÜLLER-BENEDICT 

& TSAROUHA, 2011), so dass bei Bewerbungen auf interdisziplinäre Masterstu-

diengänge Absolventinnen und Absolventen bestimmter Bachelorstudiengänge 

möglicherweise bevorzugt werden. Auf der anderen Seite wirkt die Angleichung 

der Noten immer nivellierend, auch falls Institutionen verschiedener Qualität mit-
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einander verglichen werden. Das Projekt Egracons (European Grade Conversion 

System, http://egracons.eu) benutzt einen ähnlichen Ansatz, um die Wertigkeit von 

Noten zu kommunizieren: Zusätzlich zur vergebenen Note soll auch immer die 

Verteilung der Noten auf dem Zeugnis ausgewiesen werden, indem der jeweilige 

prozentuale Anteil mitgeteilt wird. 

3.1 Fazit 

Gerechtigkeit bei der Studierendenauswahl ist nicht einfach zu definieren, da un-

terschiedliche Aspekte wie Chancengleichheit, die Anerkennung bisheriger Leis-

tung und das Potenzial zu zukünftiger Leistung abgewogen werden müssen. Wir 

halten die Verwendung von gruppenspezifischen Prozenträngen für gerechter als 

die der Abiturnoten selbst, da hierdurch Unterschiede der Bewertung bisheriger 

Leistungen z. B. von aus unterschiedlichen Bundesländern stammenden Bewerbe-

rinnen/Bewerbern angeglichen werden.  
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